
                                                   ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
 

                                                                      NR. 63/ 2010 

 

Die Stadt Würselen, FB 4, - Team Tiefbau und Entwässerung -, schreibt hiermit die Arbeiten für die 

Kanalsanierung im Schlauchrelingverfahren (GFK-Liner)  incl. punktuelle Reparaturen und Nebenarbeiten 

öffentlich aus. 

ART UND UMFANG DER LEISTUNGEN: 
   430 m Inliner DN 300 / 350 an 3 Stellen im Stadtgebiet 
VORAUSSICHTLICHE AUSFÜHRUNGSZEIT:   Oktober 2010 – Dezember 2010                             

AUSFÜHRUNGSORT:    Stadtgebiet Würselen 

Firmen, die den Nachweis über Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erbringen können, werden 

gebeten, die Angebotsunterlagen im FB 4 - Team Straßen/Entwässerung - der Stadt Würselen, Morlaixplatz 1, 

Zi. 239, 52146 Würselen, montags bis freitags in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr sowie 

donnerstags von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr abzuholen bzw. Angebotsunterlagen einzusehen. 

Die Unterlagen können ab Dienstag, den 17.08.2010, abgeholt werden. 

Die Aushändigung der Angebotsunterlagen erfolgt gegen Vorlage einer Quittung, aus der hervorgehen muss, 

dass zugunsten der Stadt Würselen, KASSENZEICHEN 6080.6136.6080, Kto.-Nr. 28 50 196, bei der 

Sparkasse Aachen, BLZ. 390 500 00, ein Betrag  von 20,00 €  überwiesen wurde. Bei Postversand erhöht sich 

der Betrag auf 25,00 €. Das Risiko der Postzustellung trägt der Bieter. Die Gebühr wird nicht erstattet.  

ABGABETERMIN:    31. August 2010, 11.00 Uhr 

ZUSCHLAGSFRIST: Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin am 31.August 2010  und läuft 

am 31. Dezember 2010 ab. Der Bieter ist während dieser Zeit an sein Angebot gebunden. 

Die Vergabe des Auftrages muss davon abhängig gemacht werden, dass von dem Bieter 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen 

   -         der zuständigen Stadt- oder Gemeindekasse, 

   -         des zuständigen Finanzamtes, 

   -         der zuständigen Krankenkasse, 

   -         der zuständigen Berufsgenossenschaft und Haftpflichtversicherung 

beigebracht werden. 

Das Ausstellungsdatum dieser Bescheinigungen darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen. 

 

Würselen, den 11. August 2010 

Der Bürgermeister 

 

 
Veröffentlicht am 13.08.2010 
 
Veröffentlichungsende: 31.08.2010 


